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Satzung zur 5. Änderung der Betriebssatzung 
für das Immobilien-Management Duisburg 
(IMD) vom 28.02.2022

Der Rat der Stadt Duisburg hat in seiner Sitzung 
am 14.02.2022 folgende Änderungssatzung 
beschlossen.

Diese Satzung beruht auf:

§§ 7, 41, 107 und 114 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916),

in Verbindung mit der Eigenbetriebsverordnung 
für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO) in der  
Fassung von Artikel 16 des Gesetzes vom 
16.11.2004 (GV. NRW. S. 644), zuletzt geändert 
durch die Verordnung vom 22.03.2021 (GV. NRW. 
S. 348).

Artikel 1

Die Betriebssatzung der Stadt Duisburg für das  
Immobilien-Management Duisburg vom 
15.12.2006 (öffentlich bekannt gemacht im 
Amtsblatt für die Stadt Duisburg Nr. 63 vom 
29.12.2006, S. 498), zuletzt geändert durch die 
4. Satzungsänderung vom 03.12.2020 (öffent-
lich bekannt gemacht im Amtsblatt für die Stadt 
Duisburg Nr. 68 vom 30.12.2020, S. 38) wird wie 
folgt geändert:

§ 13 erhält folgende Fassung:

§ 13
Jahresabschluss, Lagebericht, Erfolgsübersicht

(1) Der Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Ver-
lustrechnung und Anhang) und der Lagebericht 
sind bis zum Ablauf von drei Monaten nach Ende 
des Wirtschaftsjahres von der Betriebsleitung 
aufzustellen.

(2) Die Jahresabschlussprüfung erfolgt gemäß  
§ 103 GO NRW. Die Betriebsleitung kann gemäß 
§103 Abs. 2 GO NRW mit der Durchführung der 
Jahresabschlussprüfung einen Wirtschaftsprüfer, 
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eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft oder die  
Gemeindeprüfungsanstalt nach vorheriger Be- 
schlussfassung durch den Betriebsausschuss be- 
auftragen. Wird die Buchführung des Eigenbe-
triebs nach den für Gemeinden geltenden Vor-
schriften geführt, so kann abweichend dazu auch 
die örtliche Rechnungsprüfung mit der Prüfung 
nach Absatz 1 beauftragt werden.

(3) Die den Mitgliedern der Betriebsleitung und 
des Betriebsausschusses im abgelaufenen Wirt-
schaftsjahr gewährten Gesamtbezüge sind nach 
Maßgabe von § 24 Abs. 1 EigVO i. V. m. § 108 
Abs. 1 Nr. 9 GO NRW individualisiert im Anhang 
auszuweisen.

(4) Der Jahresabschluss, der Lagebericht und die 
Erfolgsübersicht sind innerhalb von sieben Mona-
ten nach Ende des Wirtschaftsjahres zusammen 
mit dem Prüfergebnis über die Oberbürgermeiste-
rin bzw. den Oberbürgermeister dem Betriebsaus-
schuss sowie dem Rat vorzulegen. Die Zuständig-
keit des Rechnungsprüfungsamtes wird darüber 
hinaus nicht berührt.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekannt-
machung in Kraft.

Die vorstehende Satzung zur 5. Änderung der 
Betriebssatzung für das Immobilien-Management 
Duisburg (IMD) wird hiermit öffentlich bekannt 
gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustande-
kommen dieser Änderungssatzung kann gemäß  
§ 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach Ablauf eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden, es sei denn,

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder 
ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 
nicht durchgeführt,

b)   die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffent-
lich bekannt gemacht worden,
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c)   der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet 
oder

d)   der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt.

Duisburg, den 28. Februar 2022

Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Nawrot
Tel.-Nr.: 0203 283-2449

Bekanntmachung über die Erteilung  
der Genehmigung der Flächennut- 
zungsplan-Änderung Nr. 4.20 
-Homberg-

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung  
am 25.11.2021 die Flächennutzungsplan- 
Änderung Nr. 4.20 -Homberg- für einen 
Bereich zwischen ehemaliger Zechenbahn- 
trasse, Grünzug Schwarzer Weg, Bebauung 
Friedhofsallee / Halener Straße und Halener 
Straße beschlossen.

Die Bezirksregierung hat mit Verfügung  
vom 15.02.2022, Aktenzeichen 
35.02.01.01-02DU-4.20-1914 die Flächen- 
nutzungsplan-Änderung Nr. 4.20 -Homberg- 
genehmigt.

Die Erteilung der Genehmigung durch 
die Bezirksregierung Düsseldorf vom 
15.02.2022, Aktenzeichen  
35.02.01.01-02DU-4.20-1914 über die 
Änderung Nr. 4.20 -Homberg- zum Flä-
chennutzungsplan der Stadt Duisburg wird 
hiermit gemäß § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch 
(BauGB) öffentlich bekannt gemacht. 

Die Flächennutzungsplan-Änderung  
Nr. 4.20 -Homberg- mit Begründung und 
Umweltbericht kann ab dem Tage der Ver- 
öffentlichung dieser Bekanntmachung 
beim Amt für Stadtentwicklung und Pro- 
jektmanagement der Stadt Duisburg zu 
den üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden.

Über den Inhalt des Planes und der Begrün-
dung mit Umweltbericht wird auf Verlan-
gen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
2.  gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1) Unbeachtlich werden: 

 1.   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

 2.   eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und 
des Flächennutzungsplanes und

 3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB  
beachtliche Mängel des Abwä- 
gungsvorganges, 

  wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit Bekanntmachung des Flächennut-
zungsplanes oder der Satzung schrift-
lich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begrün-
denden Sachverhaltes geltend gemacht 
worden sind. 

2)   Die Verletzung von Verfahrens- und 
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) kann gegen diese Flächen-
nutzungsplan-Änderung oder Satzung 
gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn

 a)   eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes An- 
zeigeverfahren wurde nicht durch- 
geführt,

 b)   die Flächennutzungsplan-Änderung 
ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 
bekannt gemacht worden,

 c)   der Oberbürgermeister hat den Rats-
beschluss vorher beanstandet oder

 d)   der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Stadt Duisburg 

vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung wird die Ände-
rung Nr. 4.20 -Homberg- zum Flächennut-
zungsplan der Stadt Duisburg wirksam.

Duisburg, den 8. März 2022

Link 
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt:
Herr Schulz
Tel.-Nr.: 0203 283-7071

Bekanntmachung über den Bebau-
ungsplan Nr. 1077 -Homberg- „Halener 
Straße“ für einen Bereich zwischen 
ehemaliger Zechenbahntrasse, Schwar-
zer Weg, Bebauung Friedhofsallee / 
Halener Straße und Halener Straße
 
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
25.11.2021 gemäß § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) den Bebauungsplan Nr. 1077 
-Homberg- „Halener Straße“ als Satzung 
beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 1077 -Homberg- 
„Halener Straße“ wird gemäß § 10 Abs. 3 
BauGB öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 1077 -Homberg- 
„Halener Straße“ mit Begründung kann 
beim Amt für Stadtentwicklung und Pro- 
jektmanagement der Stadt Duisburg zu 
den üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden.

Über den Inhalt des Planes und der Be-
gründung wird auf Verlangen Auskunft 
gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,
2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3.  gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung 

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:
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1)   Eine Entschädigung wegen dieses Be- 
bauungsplanes kann der/die Entschädi-
gungsberechtigte gemäß § 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB ver-
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42 
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Die Fälligkeit  
etwaiger Entschädigungsansprüche  
kann der/die Berechtigte dadurch her-
beiführen, dass er die Leistung der  
Entschädigung schriftlich bei den Ent- 
schädigungspflichtigen beantragt. Ein 
Entschädigungsanspruch erlischt, wenn 
nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ab-
lauf des Kalenderjahres, in dem die in  
§ 44 Abs. 3 Satz 1 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, 
die Fälligkeit des Anspruches herbeige-
führt wird.

2) Unbeachtlich werden: 

 1.   eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung 
der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

 2.   eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche 
Verletzung der Vorschriften über  
das Verhältnis des Bebauungsplanes 
und des Flächennutzungsplanes und

 3.   nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB  
beachtliche Mängel des Abwä- 
gungsvorganges, 

  wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit Bekanntmachung des Flä-
chennutzungsplanes oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind. 

  Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich 
sind.

3)   Die Verletzung von Verfahrens- oder 
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) kann gegen diese Satzung 
gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach 
Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, es sei denn

 a)   eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes An- 
zeigeverfahren wurde nicht durch- 
geführt,

 b)   die Satzung ist nicht ordnungsge-
mäß öffentlich bekannt gemacht 
worden,

 c)   der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet 
oder

 d)   der Form- oder Verfahrensmangel 
ist gegenüber der Stadt Duisburg 
vorher gerügt und dabei die verletz-
te Rechtsvorschrift und die Tatsache 
bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan Nr. 1077 -Homberg- „Halener 
Straße“ in Kraft.

Duisburg, den 8. März 2022

Link 
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt: 
Herr Schulz
Tel.-Nr.: 0203 283-7071

Festsetzung der Grundsteuer für das 
Kalenderjahr 2022 durch öffentliche 
Bekanntmachung

Gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuerge-
setzes kann die Grundsteuer für diejenigen 
Steuerpflichtigen, die die gleiche Grund-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben, 
anstatt durch individuellen Bescheid durch 
öffentliche Bekanntmachung festgesetzt 
werden.

Die Stadt Duisburg macht hinsichtlich der 
Grundsteuerfestsetzung für das Kalender- 
jahr 2022 von dieser Möglichkeit Gebrauch  
und setzt hiermit - vorbehaltlich der Ertei- 
lung eines schriftlichen Grundsteuerbe- 
scheides in individuellen Fällen - die Grund- 
steuer für das Jahr 2022 in gleicher Höhe  
wie im Vorjahr fest. Dies bedeutet, dass 
diejenigen Grundsteuerpflichtigen, die 
keinen Grundsteuerbescheid 2022 erhal- 
ten, im Kalenderjahr 2022 die gleiche 

Grundsteuer zu entrichten haben, wie sie 
zuletzt für das Jahr 2021 festgesetzt wur-
de. Diesbezüglich wird auf den Inhalt der 
zuletzt ergangenen Grundsteuerbescheide 
hingewiesen. 

Mit dem Tage der Festsetzung durch öf- 
fentliche Bekanntmachung treten die 
gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbe-
scheid zugegangen wäre.

Gegen die Steuerfestsetzung kann inner-
halb einer Frist von einem Monat, die mit 
Ablauf des Tages der Bekanntmachung zu 
laufen beginnt, Widerspruch erhoben wer-
den. Der Widerspruch ist bei dem Oberbür-
germeister der Stadt Duisburg, Duisburg, 
einzulegen. 

Auch bei Erhebung des Widerspruchs  
müssen die festgesetzten Beträge frist- 
gerecht gezahlt werden.

Duisburg, den 7. März 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Gebl

Auskunft erteilt:
Herr Spliethoff
Tel.-Nr.: 0203 283-3127
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Bekanntmachung einer Straßen- 
benennung:

Die Bezirksvertretung Homberg/Ruhrort/
Baerl hat am 10.03.2022 beschlossen,  
die Erschließungsstraßen im Bereich des 
Bebauungsplans Nr. 1077 (Entwurf) in 

„Zur alten Ziegelei“ (05201)
„An der Zechenbahn“ (05202)

zu benennen. Der Straßenschlüssel steht  
in Klammern.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe Klage 
erhoben werden. Die Klage ist bei dem 
Verwaltungsgericht Düsseldorf, Düsseldorf, 
zu erheben.

Duisburg, den 14. März 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag 

Dirk Dörschlag

Auskunft erteilt:  
Herr Niggemann
Tel.-Nr.: 0203 283-4468
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Bekanntmachung

Die Stadt Duisburg, Amt für bezirkliche 
Angelegenheiten, Bezirksverwaltung 
Homberg/Ruhrort/Baerl, Fundbüro, führt 
am 13.05.2022, ab 13:00 Uhr, im Innen-
hof des Bezirksrathauses, Bismarckplatz 1, 
47198 Duisburg-Homberg, eine öffentliche 
Fundsachenversteigerung durch.

Versteigert werden öffentlich meistbietend:
102 Fahrräder, 3 Armbänder, 3 Ringe,  
1 Kette, 7 Armbanduhren, 1 Paar Schuhe,  
div. Kinderkleidung, 12 verschiedene 
Taschen, div. Kleidungsstücke, 2 x Shisha- 
zubehör mit Soundbox und Lautsprecher,  
1 Clownmaske, ca. 37 Brillen/Sonnen- 
brillen, 1 elektrischer Krankenfahrstuhl,  
1 Bohr-Meißelhammer, 1 Betonschleifer, 
2 Bücher, 2 Rollatoren, 1 Grabfigur, div. 
elektrische Werkzeuge, 1 Softairpistole,  
1 Schulstart Laptop.

Die zur Versteigerung kommenden Gegen-
stände können am Versteigerungstag ab 
12.30 Uhr besichtigt werden.

Eigentumsansprüche können bis zum 
29.04.2022 beim

Amt für bezirkliche Angelegenheiten
Bezirksverwaltung Homberg/Ruhrort/Baerl
-Bürgerservice-
Fundbüro
Telefon: 0203/283 8953

angemeldet werden.

Duisburg, den 14. März 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Dorok

Auskunft erteilt:
Frau Heinke
Tel.-Nr.: 0203 283-8953

Bekanntmachung

Die Stadt Duisburg, Amt für bezirkliche 
Angelegenheiten, Bezirksverwaltung 
Rheinhausen, Bürger-Service, führt am 
Mittwoch, den 04.05.2022 ab 14:00 Uhr, 
im Bezirksrathaus Rheinhausen, Körner-
platz 1, 47226 Duisburg, eine öffentliche 
Fundsachenversteigerung durch.

Versteigert werden öffentlich meistbietend 
ca. 50 Fahrräder, Taschen, Bekleidung und 
diverse andere Dinge. 

Die zur Versteigerung kommenden Gegen-
stände können am Versteigerungstag ab 
13.30 Uhr besichtigt werden.    

Aufgrund der weiter vorherrschenden 
Pandemiesituation unterliegt der Zutritt der 
3 G Regelung. Des Weiteren ist der Zutritt 
ausschließlich mit einer FFP2/KN95 Maske 
möglich. 

Der Bürgerservice bleibt an diesem Tage ab 
12:00 Uhr geschlossen. 

Eigentumsansprüche können bis zum 
27.04.22 beim   

Bezirksrathaus Rheinhausen  
Bürger-Service, Zimmer 112  
Telefon: 0203 / 283 8543

angemeldet werden. 

Duisburg, den 16. März 2022
 
Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Frost
Amtsleiter            

Auskunft erteilt:
Frau Jacoby
Tel.-Nr.: 0203 283-8543

Ungültigkeitserklärung eines städti-
schen Dienstausweises

Folgender Dienstausweis wird hiermit für 
ungültig erklärt:

Dienstausweis der Stadt Duisburg Nr. 650, 
ausgestellt für Frau Olga Gellert.

Duisburg, den 11. März 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Weber

Auskunft erteilt:
Herr Weber
Tel.-Nr.: 0203 283-4461

Ungültigkeitserklärung eines städti-
schen Dienstausweises

Folgender Dienstausweis wird hiermit für 
ungültig erklärt:

Dienstausweis der Stadt Duisburg Nr. 3340 
ausgestellt für Frau Anja Schneider.

Duisburg, den 15. März 2022

Der Oberbürgermeister
Im Auftrag

Lauterbach

Auskunft erteilt:
Frau Lauterbach
Tel.-Nr.: 0203 283-3742
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Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3203156645 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 9. März 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 3240047799  
(alt 140047796) der Sparkasse Duisburg  
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit auf- 
gefordert, binnen drei Monaten seine 
Rechte unter Vorlegung des Sparkassen-
buches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 9. März 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

zes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
07.03.2006 (GV. NRW S. 94) in Verbindung 
mit § 4 der Verordnung über die öffentli-
che Bekanntmachung von kommunalem 
Ortsrecht vom 26.08.1999 (BekanntmVO) 
in der jeweils geltenden Fassung.

Duisburg, den 8. März 2022

Wirtschaftsbetriebe Duisburg - AöR
Im Auftrag

Karla Wilms
Gebührenabrechnung

Auskunft erteilt:
Frau Wilms
Tel.-Nr.: 0203 283-5918

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3203303411 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 2. März 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll  
das Sparkassenbuch Nr. 3202162388  
(alt 102162385) der Sparkasse Duisburg 
für kraftlos erklärt werden. Der Inhaber  
des Sparkassenbuches wird hiermit auf- 
gefordert, binnen drei Monaten seine 
Rechte unter Vorlegung des Sparkassen-
buches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 2. März 2022

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Preisänderung für Fernwärme zum 1. April 2022
Öffentliche Bekanntgabe der Fernwärme Duisburg GmbH an ihre Fernwärmekunden in Vierlinden, Overbruch, 
Alt-Walsum, Aldenrade, Fahrn, Wehofen, Röttgersbach, Alt-Homberg, und Hochheide.

Änderung der Fernwärmepreise

(1) Die in den Preisänderungsklauseln enthaltenen Preisbestimmungselemente der Preisliste Wärme Classic (ehemals TA Niederrhein) für die Ortsteile 
Vierlinden, Overbruch, Alt-Walsum, Aldenrade, Fahrn, Wehofen, Röttgersbach, Alt-Homberg, Hochheide und Bruckhausen, Wärme Classic (ehemals TA 01 
02 03 14) für die Ortsteile Vierlinden, Overbruch, Alt-Walsum, Aldenrade und Fahrn, Wärme Classic (ehemals TA 05 09 18) für die Ortsteile Alt-Homberg und 
Hochheide, Wärme Profi (ehemals SV 02 (a) und SV 02 (b)) für die Ortsteile Vierlinden, Overbruch, Alt-Walsum, Aldenrade und Fahrn, Wärme Profi (ehemals 
SV 05 09 18 (a) – (f)) Ortsteile Alt-Homberg und Hochheide ändern sich zum 01.04.2022 wie folgt:

Es ändern sich der Arbeitspreis und die Grund- und Verrechnungspreise. Der die Brennstoffkosten abdeckende Anteil des Arbeitspreises wird zu 12 % durch 
die Lohn-, zu 11 % durch die Kohlepreisindex-, zu 9 % durch die Investitionsgüterindex-, zu 10 % durch die Heizölpreis-, zu 14 % durch die Holzindex-
veränderung und zu 5 % durch die Indexveränderung Strom, Gas und Fernwärme bestimmt.

Der Arbeitspreis gemäß der Preisliste Wärme Classic (ehemals TA Niederrhein) beträgt damit ab dem 01.04.2022 beispielsweise 7,133 Cent / kWh (netto) 
bzw. 8,488 Cent / kWh (brutto bei 19 % UmSt.) und der Jahresgrundpreis 41,33 €/kW (netto) bzw. 49,18 €/kW (brutto bei 19 % UmSt.).

Zum 01.04.2022 treten die neuen Preislisten in Kraft.

(2) Die in den Preisblättern ausgewiesenen Preise beinhalten die gesetzliche Umsatzsteuer in Höhe von 19 %. 

von auf

Lohn (L) 18,59 €/h (Stand 01.07.2021) 18,59 €/h (Stand 01.01.2022)

Kohleindex (K) 113,50 €/t (01/2021 - 06/2021) 224,10 €/t (07/2021 - 12/2021)

Investitionsgüterindex (I) 106,70 (01/2021 - 06/2021) 108,90 (07/2021 - 12/2021)

Heizöl (HEL) 54,28 €/hl (01/2021 - 06/2021) 65,26 €/hl (07/2021 - 12/2021)

Holzindex (B) 60,70 (01/2021 - 06/2021) 63,90 (07/2021 - 12/2021)

Wärmeindex (W) 91,90 (01/2021 - 06/2021) 93,80 (07/2021 - 12/2021)

Index Strom, Gas, Fernwärme (E) 109,00 (01/2021 - 06/2021) 144,70 (07/2021 - 12/2021)

CO2 Zertifikate Preis 4355 (01/2021 - 06/2021) 6266  (07/2021 - 12/2021)

Duisburg, 31. März 2022
Fernwärme Duisburg GmbH
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(3) Der von der Fernwärme Duisburg GmbH im Zeitraum 01.10.2021 bis 31.03.2022 bei den Preislisten Wärme Classic (ehemals TA Niederrhein) für die Orts-
teile Vierlinden, Overbruch, Alt-Walsum, Aldenrade, Fahrn, Wehofen, Röttgersbach, Alt-Homberg, Hochheide und Bruckhausen, Wärme Classic (ehemals TA 
01 02 03 14) für die Ortsteile Vierlinden, Overbruch, Alt-Walsum, Aldenrade und Fahrn, Wärme Classic (ehemals TA 05 09 18) für die Ortsteile Alt-Homberg 
und Hochheide, Wärme Profi (ehemals SV 02 (a) und SV 02 (b)) für die Ortsteile Vierlinden, Overbruch, Alt-Walsum, Aldenrade und Fahrn, Wärme Profi 
(ehemals SV 05 09 18 (a) – (f)) Ortsteile Alt-Homberg und Hochheide freiwillig eingeräumte Rabatt auf den Arbeitspreis für Raumheizung und Warmwas-
serbereitung entfällt aufgrund der aktuellen Energiepreisentwicklung ab dem 01.04.2022.

(4) Für die Preisliste Wärme Classic (ehemals Preisliste Sonderprogramm Verdichtung 2002-2004) ändert sich das enthaltene Preisbestimmungselement
Investitionskostenindex (I) zum 01.04.2022 von 105,70 (Jahresdurchschnittspreis 2020) auf 107,80 (Jahresdurchschnittspreis 2021). Ebenfalls ändert 
sich das enthaltene Preisbestimmungselement Heizöl (HEL) zum 01.04.2022 von 50,20 €/hl (Jahresdurchschnittspreis 2020) auf 59,77 €/hl (Jahres-
durchschnittspreis 2021). Es ändert sich der Arbeitspreis.

(5) Für die Preisliste Wärme Classic für den Ortsteil Rumeln-Kaldenhausen ändert sich das enthaltene Preisbestimmungselement Heizöl (HEL) zum 
01.04.2022 von 105,70€/hl (Jahresdurchschnittspreis 2020) auf 107,80 €/hl (Jahresdurchschnittspreis 2021). Es ändert sich der Arbeitspreis.

(6) Die gültigen neuen Preislisten liegen in unseren Geschäftsräumen, Bungertstr. 27, 47053 Duisburg zu den üblichen Geschäftszeiten aus und werden auf 
Anfrage zugeschickt.

Duisburg, 31. März 2022
Fernwärme Duisburg GmbH
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